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_Art. 4 8 24 UmgrStG
Ubertragungsvorgang

UmgrStG - Umgrindungssteuergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

(1) Fur den Ubertragenden gilt Folgendes:

1. Hinsichtlich des ZusammenschluRstichtages, der Behandlung des Ubertragenden und der zum Zwecke der
Darstellung des Vermdgens erstellten ZusammenschluBbilanz sind die 88 13bis 15 sowie§ 16 Abs. 1und 5
anzuwenden.

2. 8 13 Abs. 1 ist mit der MalRgabe anzuwenden, dal3 sich die Firmenbuchzustandigkeit auf die Sachgrindung einer
einzutragenden Personengesellschaft und auf den Eintritt neuer Gesellschafter in eingetragene
Personengesellschaften bezieht und die Meldung bei dem fur die Feststellung der Einkinfte der
Personengesellschaft zustandigen Finanzamt zu erfolgen hat.

3. Soweit im Rahmen des Zusammenschlusses das Besteuerungsrecht der Republik Osterreich hinsichtlich des
Vermoégens eingeschrankt wird, sind die nach 8 6 Z 6lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 maligebenden
Werte anzusetzen, wobei § 6 Z 6 lit. ¢ bis e des Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemal anzuwenden sind.

4. Fur den Fall der Ubertragung von auslandischen Betrieben, Teilbetrieben und Anteilen an auslédndischen
Mitunternehmerschaften in Personengesellschaften ist§ 16 Abs. 3 mit der MaRgabe anzuwenden, dass an die
Stelle des gemeinen Wertes die hoheren Teilwerte -einschlieBlich selbstgeschaffener unkérperlicher
Wirtschaftsguter treten.

(2) Die Buchwertfortfihrung ist in Anwendung des8 16 Abs. 1 nur zuldssig, wenn fir die weitere Gewinnermittlung
Vorsorge getroffen wird, da3 es bei den am Zusammenschlul beteiligten Steuerpflichtigen durch den Vorgang der
Ubertragung zu keiner endgiiltigen Verschiebung der Steuerbelastung kommt. Ist nach dem vorstehenden Satz keine
Buchwertfortfihrung zuldssig, ist der Teilwert der Wirtschaftsgiter einschlieBlich selbstgeschaffener unkorperlicher

Wirtschaftsglter anzusetzen.

(3) Grund und Boden, auf den im Falle einer VerduBerung am Zusammenschlussstichtag8 30 Abs. 4des
Einkommensteuergesetzes 1988 ganz oder eingeschrankt anwendbar ware, kann zur Ganze mit den nach 8 6 Z 14 des
Einkommensteuergesetzes 1988 maligebenden Werten angesetzt werden. Dies ist im Zusammenschlussvertrag
festzuhalten. Dies gilt auch fur nicht zum Betriebsvermdégen gehérenden Grund und Boden.

In Kraft seit 29.12.2015 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/6

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Art. 4 § 24 UmgrStG Übertragungsvorgang
	UmgrStG - Umgründungssteuergesetz


